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Auch im Allensbacher Bahnhofsgebäude wird gebaut. Trotzdem ist das Team des Kultur- und 
Tourismusbüros wie gewohnt für Sie da. Alle Informationen finden Sie im Innenteil.  

Kultur- und 
Tourismusbüro  
in Container- 

Räumlichkeiten 
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APOTHEKENNOTDIENSTE
KONSTANZ 
Samstag, 12.02. See 
Sonntag, 13.02. Tiergarten 

MÜLLTERMINE
Do. 17.02. Biomüll + Altholz 
Fr. 18.02. Sperrmüll 
Sa. 19.02. Grünabfall Riesenberg 
 (09.00 Uhr - 12.00 Uhr) 

Öff nungszeiten Recyclinghof 
Samstag  09.30 Uhr - 12.00 Uhr
Dienstag  10.00 Uhr - 12.00 Uhr
Freitag  15.30 Uhr - 17.15 Uhr

ÄRZTE
Ärztlicher Notfalldienst
an Wochenenden und Feiertagen 116 117

Zahnärztliche Notrufnummer 
 0180/3222555-25

Rettungsdienst/ Wasserrettung 112

Krankentransport 19222

NOTRUFE
Feuerwehr 112

Notruf 110

Polizeiposten Allensbach  97149
nach Dienstschluss 
über Konstanz 07531/995-2222

Wasserschutzpolizei Reichenau 07534/97190

Strom- und Gasversorgung 0800/3629477

Wasserversorgung Störung 801-80

SPRECHZEITEN DER VERWALTUNG
RATHAUS ALLENSBACH Tel. 801-0
Mo. – Fr.  08:00 – 12:00 Uhr
Mi.  16:30 – 18:30 Uhr

ORTSVERWALTUNG HEGNE Tel.: 801-935
Mi. 16:30 - 18:30 Uhr

ORTSVERWALTUNG KALTBRUNN Tel.: 801-936
Mo.  19:00 – 20:00 Uhr 
nach telefonischer Vereinbarung
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Allensbach baut...
Kultur- und Tourismusbüro in Container-Räumlichkeiten neben 
dem Bahnhof 
Wegen Sanierungsarbeiten ist das Kultur- und Tourismusbüro für einige Wochen in die „Kul-
tur- und Tourismus-Container“ umgezogen. Östlich vom Bahnhofsgebäude ist das Tourismus-
büro-Team weiterhin zu den gewohnten Öff nungszeiten von Mo-Fr 9-12 Uhr und 14-17 Uhr 
für Sie da und freut sich auf Ihren Besuch! Das Team ist unter den gewohnten Durchwahlen 
und zentral unter (07533) 801 35 oder per Mail an tourismus@allensbach.de zu erreichen. 
Nach wie vor erhalten Sie Tickets für die Allensbacher Veranstaltungen, Bücher und wei-
tere Souvenirs oder Informationen zur Musikschule, Ausfl ugstipps und vieles mehr. 
Das MÜHLENWEGMuseum feiert in diesem Jahr sein 10-Jähriges-Jubiläum, ist jedoch leider 
aufgrund der Sanierungsarbeiten im Bahnhofsgebäude bis voraussichtlich Ostern geschlossen. 

Und was passiert eigentlich im Bahnhofsgebäude?  
Das Bahnhofsgebäude wird seit Mitte Januar bis voraussichtlich Ende März aufwendig sa-
niert. Neben den Wänden und Böden, die aufgrund von Feuchtigkeit beschädigt sind, werden 
auch die Fenster und Türen erneuert. Anschließend wird im Außenbereich eine Putzsanierung 
mit Wärmedämmputz vorgenommen. Es steht nun außerdem fest, dass die Erneuerung und 
Dämmung des Daches des Bahnhofsgebäudes gleich mit durchgeführt wird. Trotz Baustelle im 
Erdgeschoss wird das Obergeschoss eingeschränkt zur Vorbereitung auf das touristische und 
kulturelle Jahr 2022 genutzt. 
Das Team des Kultur- und Tourismusbüro ist froh, trotz Sanierungsarbeiten weiterhin für die 
Gäste und Kunden da sein zu können und freut sich Anfang April wieder in das Bahnhofsge-
bäude umziehen zu können. 
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Achtung geänderter 
Redaktionsschluss!!! 
  
Bitte beachten Sie, dass 

der Redaktionsschluss für 

die KW 8, um einen Tag, 

auf Dienstag, den 
22. Februar 2022, 
vorverlegt ist. 

Dienstjubiläen bei der Gemeinde 
Im Februar 2022 feiern gleich zwei Beschäftigte der Gemeinde ihr Dienstjubiläum. Wilhelm Tellmann und Monika Riester wurden 
Anfang Februar für ihre langjährige Beschäftigung im öff entlichen Dienst geehrt. 

Für sein 25jähriges Dienstjubiläum hat Wilhelm Tellmann aus der Abteilung Grünanlagen eine Urkunde als Dank und Anerkennung 
seiner bisherigen Leistung im Berufsleben erhalten. 

Eine besondere Ehrung wurde Anfang der Wo-
che Monika Riester, Leiterin des Ordnungsamtes, 
überreicht. Frau Riester ist seit dem Jahr 2002 bei 
der Gemeinde beschäftigt und hat bereits 2007 
ihr 25jähriges Dienstjubiläum in Allensbach ge-
feiert. Nach weiteren 15 Jahren erhielt Frau Ries-
ter nun die Urkunde zum 40jährigen Jubiläum 
im öff entlichen Dienst. Bürgermeister Friedrich 
überreichte eine Urkunde, einen Blumenstrauß 
und ein kleines Präsent. Bei der Übergabe beton-
te er: „Wir sind froh, dass Sie bei uns sind und 
nach 20 Jahren immer noch gerne Tag für Tag 
von Heudorf (bei Meßkirch) nach Allensbach und 
wieder zurück fahren“. Monika Riester freute sich 
über die Ehrung und bestätige, dass Sie ebenfalls 
froh sei in Allensbach arbeiten zu dürfen. Ein 
guter Arbeitsplatz in einer tollen Gemeinde sei 
nicht selbstverständlich. Wichtig sei ihr in all den 
Jahren gewesen „dass die Arbeit Spaß mache. 
Und das ist hier der Fall.“. 

Das 40jährige Dienstjubiläum ist keine alltägli-
che Ehrung. Zuletzt erreichten diese besondere 
Dienstzeit bei der Gemeinde: 
Im Jahr 2012 der ehemalige Hauptamtsleiter 
Helmar Waßmer, im Jahr 2015 der Forstwirt 
Franz Scheppe, im Jahr 2017 Silvia Egenho-
fer von der Abteilung Kämmerei, im Jahr 2019 
Bernhard Kleiser und Alfred Renner vom Bauhof 
und im Jahr 2020 die Kinderhaus-Leitung 
Monika Drivalos. 

Bürgermeister Friedrich überreicht Monika Riester die Urkunde zum 40jährigen Jubiläum im ö� ent-
lichen Dienst

Wussten Sie, dass... ?
... nicht nur die Gemeinde in Allensbach baut? Das 
Regierungspräsidium Freiburg hat diese Woche am 
Ufer der Lände Renaturierungsmaßnahmen durchge-
führt. Dabei wurde auf dem Teilstück Schilf neu ge-
pfl anzt.
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Inhaltsverzeichnis der Übersicht:
2: Maskenpflicht, 3G, 2G und 2G+
3: Private Treffen
4: Stadt- und Volksfeste | Öffentlicher Verkehr | Einzelhandel
5: Öffentliche Veranstaltungen
6: Sportveranstaltungen
7: Kultureinrichtungen | Religiöse Veranstaltungen | Beherbergung
8: Messen, Ausstellungen, Kongresse | Gastronomie, Vergnügungsstätten, Mensen, Cafeterien
9: Freizeiteinrichtungen | Körpernahe Dienstleistungen
10: Touristische Verkehre | Sport in Sportanlagen und Sportstätten
11: Außerschuliche Bildung | Berufliche Fortbildung 
12: Clubs, Diskotheken | Prostitutionsstätten

Die Warnstufe wird ausgerufen, wenn die Hospitalisierungsinzidenz an zwei aufeinanderfolgenden Tagen den Wert von 1,5 erreicht oder  
überschreitet oder die Auslastung der Intensivbetten in Baden-Württemberg den Wert von 250 erreicht oder überschreitet. Für nicht geimpfte  
oder nicht genesene Personen gelten in einigen Bereichen bei 3G eine PCR-Testpflicht sowie Kontaktbeschränkungen von 1 Haushalt + 5 weitere  
Personen (siehe Ausnahmen).

Die Alarmstufe I wird ausgerufen, wenn die Hospitalisierungsinzidenz an zwei aufeinanderfolgenden Tagen den Wert von 3,0 erreicht oder  
überschreitet oder die Auslastung der Intensivbetten in Baden-Württemberg den Wert von 390 erreicht oder überschreitet. Für nicht geimpfte  
oder nicht genesene Personen gelten in einigen Bereichen ein Teilnahme- und Zutrittsverbot (2G) sowie Kontaktbeschränkungen von  
1 Haushalt + 2 weitere Personen (siehe Ausnahmen). 

Die Alarmstufe II wird ausgerufen, wenn die Hospitalisierungsinzidenz an zwei aufeinanderfolgenden Tagen den Wert von 6,0 erreicht oder  
überschreitet und die Auslastung der Intensivbetten in Baden-Württemberg den Wert von 450 erreicht oder überschreitet. In der Alarmstufe II  
gilt in vielen Einrichtungen 2G+. Im Einzelhandel, der nicht der Grundversorgung dient, gilt 2G. Für nicht geimpfte oder nicht genesene Personen  
gelten Kontaktbeschränkungen von 1 Haushalt + 2 weitere Personen. Für geimpfte und genesene Personen, sowie Personen, die sich aus medizi-
nischen Gründen nicht impfen lassen können oder für die es keine allgemeine Impfempfehlung der STIKO gibt, gilt bei privaten  
Zusammenkünften eine Beschränkung auf maximal 10 Personen in geschlossenen Räumen und 50 Personen im Freien. 

In Innenbereichen mit Maskenpflicht sowie im öffentlichen Nah- und Fernverkehr zu Wasser, Land und Luft (Warn- und Alarmstufen) und auf Stadt- 
und Volksfesten im Freien (Alarmstufe I) müssen Personen ab 18 Jahren eine FFP2-Maske (oder vergleichbar) tragen. Dies gilt nicht in Arbeits- und 
Betriebsstätten, siehe SARS-CoV-2-Arbeitsschutz-Verordnung des Bundes.

Tipps zum Umgang und Wiederverwenden von FFP2-Masken im privaten Gebrauch

» Basisstufe: Hospitalisierungsinzidenz unter 1,5 und nicht mehr als 249 Intensivbetten mit COVID-19-Patient*innen belegt.
» Warnstufe: Ab Hospitalisierungsinzidenz von 1,5 oder ab 250 mit COVID-19-Patient*innen belegten Intensivbetten (AIB).
» Alarmstufe I: Ab Hospitalisierungsinzidenz von 3,0 oder ab 390 mit COVID-19-Patient*innen belegten Intensivbetten.
» Alarmstufe II: Ab Hospitalisierungsinzidenz von 6,0 und ab 450 mit COVID-19-Patient*innen belegten Intensivbetten.

In Baden-Württemberg richten sich die Corona-Maßnahmen nach einem vierstufigen System, das sich an den Hospitalisierungen orientiert:

Corona-Regeln ab 9. Februar 2022

1Stand: 8. Februar 2022
Mehr Informationen, Inzidenzen und FAQ auf Baden-Württemberg.de 

Ausnahmen: 

» Kinder bis einschließlich 5 Jahre.°

» Kinder, die noch nicht eingeschult sind.°

» Grundschüler*innen, Schüler*innen   
   eines sonderpädagogischen Bildungs-/
   Beratungszentrums, einer auf der Grund  
   schule aufbauenden Schule oder       
   einer beruflichen Schule° – gilt nur für  
   Schüler*innen bis einschließlich 17 Jahre 
   und nicht während der Ferien°°.

» Personen bis einschließlich 17 Jahre, die     
   nicht mehr zur Schule gehen.°°

» Personen, die sich aus medizinischen   
   Gründen nicht impfen lassen können          
   (ärztlicher Nachweis notwendig).°°

» Personen, für die es keine allgemeine   
   Impfempfehlung der Ständigen  
   Impfkommission (STIKO) gibt.°°

3G und 2G
3G: Zutritt nur für getestete, geimpfte oder  
genesene Personen 

2G: Zutritt nur für geimpfte oder  
genesene Personen

Ausnahmen: 

» Genesene/geimpfte Personen, die ihre       
   Auffrischimpfung („Booster“) erhalten haben.

» Genesene Personen ab Tag 29 nach der PCR- 
    Testabnahme bis Tag 90 nach PCR-Testabnahme.

» Vollständig geimpfte Personen oder Genesene  
   mit einer nachfolgenden Impfung (letzte erforder- 
   liche Einzelimpfung liegt min. 14 Tage und max.  
   3 Monate zurück).

» Kinder, die noch nicht eingeschult sind.°

» Grundschüler*innen, Schüler*innen eines  
   sonderpädagogischen Bildungs-/Beratungs- 
   zentrums, einer auf der Grundschule aufbauenden  
   Schule oder einer beruflichen Schule° – gilt nur  
   für Schüler*innen bis einschließlich 17 Jahre 
   und nicht während der Ferien°°.

» Personen, die sich aus medizinischen       
   Gründen nicht impfen lassen können          
   (ärztlicher Nachweis notwendig).°°

» Personen, für die es keine allgemeine 
   Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission  
   (STIKO) gibt, z.B. vollständig geimpfte Kinder und  
   Jugendliche bis einschließlich 11 Jahre sowie  
   Schwangere im ersten Schwangerschaftsdrittel.

°Gilt nicht für Saunen, Clubs und Diskotheken
°°Negativer Antigen-Test erforderlich

2G+

Zutritt für geimpfte oder genesene Personen  
nur mit negativem Schnell- oder PCR-Test.

Ausnahmen: 

» Kinder bis einschließlich 5 Jahre.

» Personen, die aus gesundheitlichen   
   Gründen keine Maske tragen können  
   (ärztlicher Nachweis notwendig).

» In geschlossenen Räumen bei privaten       
    Treffen, privaten Feiern, in der Gastronomie,
    Kantinen, Mensen und Cafeterien während     
    des Essens und Trinkens und beim Sport   
    treiben.

» Im Freien nur dann, wenn der Mindestab-        
   stand von 1,5 Metern zu anderen Personen                  
   dauerhaft eingehalten werden kann.

» Beim 2G-Optionsmodell in der Basisstufe.

» In geschlossenen Räumen sowie in den  
   Fahr- und Flugzeugen im öffentlichen  
   Personennennah- und Fernverkehr sowie in  
   der Fahrgastschifffahrt und Luftfahrt gilt in  
   der Warn- und den Alarmstufen die  
   FFP2-Maskenpflicht.

Bitte beachten Sie: Die Maskenpflicht an  
Schulen ist über die Corona-Verordnung  
Schule geregelt. 

Maskenpflicht

Gilt grundsätzlich in öffentlich zugänglichen  
geschlossen Räumen sowie im öffentlichen 
Nah- und Fernverkehr.
Die SARS-CoV-2-Arbeitsschutz- 
Verordnung des Bundes regelt die 
Maskenpflicht am Arbeitsplatz. 2G 2G+

2Stand: 8. Februar 2022
Mehr Informationen, Inzidenzen und FAQ auf Baden-Württemberg.de 
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Nachweislich geimpft 
oder genesen und getestet

Nachweislich geimpft
oder genesen

Nachweislich geimpft, 
getestet oder genesen

MaskenpflichtDatenverarbeitungHygienekonzept 

Stufenplan

Lebensbereich Basisstufe Warnstufe Alarmstufe I Alarmstufe II

Private Zusammen- 
künfte und private  
Veranstaltungen  

(wie Geburtstage, Hoch-
zeitsfeiern etc. Gilt auch

bei Treffen in gastro- 
nomischen Betrieben)

Ohne weitere 
Regelungen oder 
Beschränkung der 
Personenanzahl

1 Haushalt plus 5
weitere Personen

Geimpfte und Genesene, 
Personen bis einschl. 13 Jahre 
sowie Personen, die sich aus 
medizinischen Gründen nicht 
impfen lassen können, zählen 

nicht dazu. 

Paare, die nicht zusammen 
leben, zählen als ein Haushalt.

1 Haushalt plus 2
weitere Personen aus 1 

Haushalt wenn die  
Personen nicht geimpft/ 

genesen sind.

- Geimpfte und Genesene,
- Personen bis einschl.  

13 Jahre und
- Personen, die sich aus 

medizinischen Gründen nicht 
impfen lassen können, 
zählen bei den Kontakt- 

beschränkungen nicht dazu. 

Paare, die nicht zusammen 
leben, zählen als ein Haushalt.

Wenn nicht geimpfte/gene-
sene Personen teilnehmen: 
1 Haushalt plus 2 weitere 
Personen aus 1 Haushalt. 

Personen bis einschl. 13 Jahre 
zählen nicht zur Personenzahl 

hinzu. Paare, die nicht 
zusammen leben, gelten als ein 

Haushalt.

Auschließlich geimpfte/ 
genesene Personen°: 

Innen: max. 10 Personen
Außen: max. 50 Personen

Kinder/Jugendliche bis einschl. 13 
Jahre zählen nicht mit.  

°und Personen bei denen 
 Impfung aus med. Gründen nicht 

möglich bzw. ohne Impf- 
empfehlung der STIKO.

2G+2G3G

3Stand: 8. Februar 2022
Mehr Informationen, Inzidenzen und FAQ auf Baden-Württemberg.de 

Lebensbereich Basisstufe Warnstufe Alarmstufe I Alarmstufe II

Stadt- und Volksfeste

FFP2-Maskenpflicht 
in der Alarmstufe I

Fastnachtsumzüge sind
in Alarmstufen nicht erlaubt.

50 % Auslastung aber  
max. 5.000 Besucher*innen

nicht erlaubt

50 % Auslastung, aber max. 
10.000 Besucher*innen

Öffentliche Verkehrsmittel
FFP2-Maskenpflicht im öffentlichen Nah- und Fernverkehr sowie in der Fahrgastschifffahrt und im Luftverkehr

in der Warn- und den Alarmstufen.

Einzelhandel
(auch Flohmärkte)

Ohne weitere Regelungen

Ausgenommen Grund- 
versorgung sowie Abhol- 

und Lieferangebote
Zum Einzelhandel, der der Grundversorgung dient, zählen:
Apotheken, Ausgabestellen der Tafeln, Babyfachmärkte, Bäckereien, Banken und Sparkassen, Baumärkte, Baumschulen, Blumenfachgeschäfte, 
Drogerien, Futtermittelmärkte, Gartenmärkte, Gärtnereien, Getränkemärkte, Hofläden, Hörgeräteakustiker*innen, Konditoreien, Lebensmittel-
handel (Supermärkte) einschließlich der Direktvermarktung (Hofläden), Metzgereien, mobile Verkaufsstände für landwirtschaftliche Produkte 
und Erzeugnisse, Optiker*innen, Orthopädieschuhtechniker*innen, Poststellen und Paketdienste, Reformhäuser, Raiffeisenmärkte, Reise- und 
Kundenzentren zum Fahrkartenverkauf im öffentlichen Personenverkehr, Reinigungen, Sanitätshäuser, Stellen des Zeitschriften- und Zeitungs-
verkaufs, Supermärkte, Tankstellen, Tierbedarfsmärkte, Waschsalons sowie Wochenmärkte.

2G

3G

2G+

2G

3G3G

4Stand: 8. Februar 2022
Mehr Informationen, Inzidenzen und FAQ auf Baden-Württemberg.de 
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Lebensbereich Basisstufe Warnstufe Alarmstufe I Alarmstufe II

Öffentliche 
Veranstaltungen

(wie Theater, Oper, Konzert, 
Stadtfest, Informations- 
veranstaltungen, Stadt- 
führungen, Kongresse, 
Sportveranstaltungen,  

Betriebs- und Vereinsfeiern 
sowie Veranstaltungen der  

Breitenkultur, Hallen- 
Fastnachtsveranstaltungen 

ohne Tanz)

In geschlossenen Räumen 
generell und im Freien bei 
>5.000 Personen oder bei 

Nicht-einhaltung des  
Mindestabstands

Bis 5.000 Besucher*innen 
100 % Auslastung. Darüber 
hinaus nur 50 % Auslastung 
aber nicht mehr als 25.000 

Besucher*innen.

Bis 5.000 Besucher*innen 
100 % Auslastung. Darüber 
hinaus nur 50 % Auslastung 
aber nicht mehr als 25.000 

Besucher*innen.

Maximal 50 % Auslastung,
aber nicht mehr als

2.000 Besucher*innen in 
geschlossenen Räumen 

und 5.000 Besucher*innen 
im Freien. Bei mehr als 500  

Besucher*innen feste  
Sitz-/Stehplätze, hiervon 
max. 10 % Stehplätze.

Im Freien und in  
geschlossenen Räumen 

maximal 50 % der 
Kapazität, aber nicht 

mehr als 500  
Besucher*innen.

In geschlossenen Räumen 
generell und im Freien bei 
>5.000 Personen oder bei 

Nicht-einhaltung des  
Mindestabstands

Ohne Kapazitäts- 
beschränkung und  

Personenobergrenze

Ohne Kapazitäts- 
beschränkung und  

Personenobergrenze

Maximal 50 % Auslastung, 
aber nicht mehr als

4.000 Besucher*innen in 
geschlossenen Räumen 

und 10.000 Besucher*innen 
im Freien. Bei mehr als 500  

Besucher*innen feste  
Sitz-/Stehplätze, hiervon 
max. 10 % Stehplätze.

2G+

2G+

2G

2G

3G

2G

3G

5Stand: 8. Februar 2022
Mehr Informationen, Inzidenzen und FAQ auf Baden-Württemberg.de 

Lebensbereich Basisstufe Warnstufe Alarmstufe I Alarmstufe II

Sportveranstaltungen

im Profi- und Amateursport 
wie Ligaspiele, Tuniere,

Wettkämpfe etc.

In geschlossenen Räumen 
generell und im Freien bei 
>5.000 Personen oder bei 

Nicht-einhaltung des  
Mindestabstands

Bis 5.000 Besucher*innen 
100 % Auslastung. Darüber 
hinaus nur 50 % Auslastung 
aber nicht mehr als 25.000 

Besucher*innen.

Bis 5.000 Besucher*innen 
100 % Auslastung. Darüber 
hinaus nur 50 % Auslastung 
aber nicht mehr als 25.000 

Besucher*innen.

Maximal 50 % Auslastung,
aber nicht mehr als

2.000 Besucher*innen in 
geschlossenen Räumen 

und 5.000 Besucher*innen 
im Freien. Bei mehr als 500  

Besucher*innen feste  
Sitz-/Stehplätze, hiervon 
max. 10 % Stehplätze.

Im Freien und in  
geschlossenen Räumen 

maximal 50 % der 
Kapazität, aber nicht 

mehr als 500  
Besucher*innen.

In geschlossenen Räumen 
generell und im Freien bei 
>5.000 Personen oder bei 

Nicht-einhaltung des  
Mindestabstands

Ohne Kapazitäts- 
beschränkung und  

Personenobergrenze

Ohne Kapazitäts- 
beschränkung und  

Personenobergrenze

Maximal 50 % Auslastung, 
aber nicht mehr als

4.000 Besucher*innen in 
geschlossenen Räumen 

und 10.000 Besucher*innen 
im Freien. Bei mehr als 500  

Besucher*innen feste  
Sitz-/Stehplätze, hiervon 
max. 10 % Stehplätze.

2G+

2G+

2G

2G

3G

2G

3G

6Stand: 8. Februar 2022
Mehr Informationen, Inzidenzen und FAQ auf Baden-Württemberg.de 
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Lebensbereich Basisstufe Warnstufe Alarmstufe I Alarmstufe II

Kultureinrichtungen

(wie Galerien, Museen, 
Bibliotheken°, 

Archive°, Gedenkstätten)

°Abholung bestellter  
Medien unbeschränkt  

möglich

In geschlossenen Räumen In geschlossenen Räumen

Ausnahme: Archive und 
Landesbibliotheken 3G.

Ausnahme: Archive und 
Landesbibliotheken 3G

Im Freien

ohne weitere 
Regelungen

Im Freien

Religiöse Veranstaltungen

Mindestabstand von 1,5 Metern zu Personen,  
die nicht zum eigenen Haushalt gehören, muss 

eingehalten werden.

Beherbergung Erneuter Test 
alle 3 Tage

Erneuter Test 
alle 3 Tage

Ausnahmen für 
 geschäftliche und  

dienstliche Reisen und 
Härtefälle.

Ausnahmen für 
 geschäftliche und  

dienstliche Reisen und 
Härtefälle.

2G2G3G3G

2G+2G

3G

3G3G

7Stand: 8. Februar 2022
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Lebensbereich Basisstufe Warnstufe Alarmstufe I Alarmstufe II

Messen und  
Ausstellungen

In geschlossenen Räumen In geschlossenen Räumen

nicht erlaubt nicht erlaubt

Im Freien

ohne weitere 
Regelungen

Im Freien

(Hotel-)Gastronomie, 
Vergnügungsstätten 

sowie 

Mensen und Cafeterien 
(Regelung gilt nur für 

externe Personen)

In geschlossenen Räumen In geschlossenen Räumen In geschlossenen Räumen

Sperrstunde von
22:30 Uhr bis 6 Uhr

 für die Gastronomie.

Im Freien

ohne weitere 
Regelungen

Im Freien Im Freien
2G+

2G

2G

3G

2G3G

3G

3G3G

8Stand: 8. Februar 2022
Mehr Informationen, Inzidenzen und FAQ auf Baden-Württemberg.de 
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Lebensbereich Basisstufe Warnstufe Alarmstufe I Alarmstufe II

Freizeiteinrichtungen

(wie Freizeitparks, 
(Spaß-)Bäder, Thermen, 

Solarien, Zoos,  
Indoor-Spielplätze, Fitness-

studios, Saunen etc.)

In geschlossenen Räumen In geschlossenen Räumen

Der Betrieb von Dampf- 
bädern, Warmlufträumen 

und ähnlichem  
ist untersagt.

Der Betrieb von Dampf- 
bädern, Warmlufträumen 

und ähnlichem 
ist untersagt.

Im Freien

ohne weitere 
Regelungen

Im Freien

Körpernahe 
kosmetische 

Dienstleistungen  

Ausnahmen für Friseur- 
betriebe und Barber-

shops: hier gilt 3G.

Ausnahmen für Friseur- 
betriebe und Barber-

shops: hier gilt 3G.

2G+2G3G3G

2G+2G

3G

3G3G

9Stand: 8. Februar 2022
Mehr Informationen, Inzidenzen und FAQ auf Baden-Württemberg.de 

Lebensbereich Basisstufe Warnstufe Alarmstufe I Alarmstufe II

Touristische Verkehre
(wie Schifffahrten, Skilifte, 
Seilbahnen, Busreisen etc.)

In geschlossenen Räumen In geschlossenen Räumen

Im Freien

ohne weitere 
Regelungen

Im Freien

Sport in Sportstätten und 
Sportanlagen

keine Maskenpflicht wäh-
rend der Sportausübung

keine Datenverarbeitung
auf frei zugänglichen

Anlagen

In geschlossenen Räumen In geschlossenen Räumen In geschlossenen Räumen In geschlossenen Räumen

Im Freien

ohne weitere 
Regelungen

Im Freien Im Freien Im Freien

2G2G3G

2G+2G3G3G

2G+2G

3G

3G3G

10Stand: 8. Februar 2022
Mehr Informationen, Inzidenzen und FAQ auf Baden-Württemberg.de 
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Lebensbereich Basisstufe Warnstufe Alarmstufe I Alarmstufe II

Außerschulische Bildung
(wie VHS-Kurse, Musik-, 
Kunst- und Jugendkunst-

schulen)

In geschlossenen Räumen In geschlossenen Räumen

Im Freien

ohne weitere 
Regelungen

Im Freien

Bildung
(wie berufliche  

Ausbildung, Fahr-, Flug- und 
Bootsschulen, Sprach- und 

Integrationskurse)

ohne weitere 
Regelungen

bei mehrtägigen Veranstaltungen 
erneuter Test alle 3 Tage.

In der Alarmstufe II sind berufliche Fort- und Weiterbildungen nur erlaubt,
wenn diese zwingend notwendig und unaufschiebar sind.

3G

2G+2G

3G

3G3G

11Stand: 8. Februar 2022
Mehr Informationen, Inzidenzen und FAQ auf Baden-Württemberg.de 

Lebensbereich Basisstufe Warnstufe Alarmstufe I Alarmstufe II

Diskotheken, Clubs sowie 
clubähnliche Lokale und 

Veranstaltungen

(Ausnahmen für nicht  
impffähige Personen und 

Schüler*innen gelten nicht)

In geschlossenen Räumen

nicht erlaubt nicht erlaubt

Im Freien

wie öffentliche 
Veranstaltungen

Prostitutionsstätten

Grundsätzlich gilt:

Abstand halten Hygieneregeln
beachten

Medizinische 
oder FFP2-Maske 

tragen

Corona-Warn-App
benutzen

Regelmäßig
lüften

2G+2G3G3G

2G

3G

12Stand: 8. Februar 2022
Mehr Informationen, Inzidenzen und FAQ auf Baden-Württemberg.de 
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ZU VERSCHENKEN
Haben auch Sie etwas, das Sie nicht mehr ge-
brauchen können? Alles, was zum Wegwerfen 
zu schade ist, kann hier in einer kostenlosen 
Kleinanzeige zum Verschenken angeboten 
werden.
Wenden Sie sich bitte an: Bürgermeisteramt, 
Tel.: 801-24, oder per e-mail an 
mitteilungsblatt@allensbach.de

Couchtisch, Tavertin/Naturstein, 
0,87m x 1,07m 
Tel.: 9978898  

FREIWILLIGE FEUERWEHR  
ALLENSBACH

Auslaufende Betriebsstoff e 
nach Verkehrsunfall 
Am Morgen des 07.02.2022 um 8:24 Uhr wur-
de die Feuerwehr Allensbach, Abteilung Allens-
bach, zu einem Verkehrsunfall mit auslaufen-
den Betriebsstoff en auf die K6172 gerufen. Vor 
Ort konnte ein verunfallter PKW angetroff en 
werden. Die aus dem Fahrzeug ausgetretenen 
Betriebsstoff e wurden von der Feuerwehr auf-
genommen. Parallel wurde die Unfallstelle ab-
gesichert und die Batterie abgeklemmt. Nach 
ca. 30 Minuten konnten die Einsatzkräfte wie-
der einrücken.   

LOKALE AGENDA 21 
ALLENSBACH

Sitzungen der Arbeitskreise 

Der Arbeitskreis Energie, Ressourcen, Klima-
schutz triff t sich 

am kommenden Montag, 14. Februar 
um 20:00 Uhr 

virtuell unter folgendem Zugang 
https://join.skype.com/bzQevIKO166i - 

Wer Interesse an der Arbeit des Arbeitskreises 
hat, darf sich gerne zuschalten. 

MITTEILUNGEN DER GEMEINDE

kurz notiert: 
Ab Donnerstag, den 24.02. bis einschließlich Montag, den 28.02. bleiben die Dienststellen der Gemeindeverwaltung geschlossen. 
  
Am Schmotzige Dunschtig fi ndet der Wochenmarkt in gewohnter Weise statt. 

UMWELT-INFO

Bücherhütte auf 
dem Recyclinghof 
Wöchentlich neuer Lesestoff  und kein Ende in 
Sicht. Woche für Woche wird die Bücherhütte 
neu bestückt, Ladenhüter aussortiert und neue 
Werke eingepfl egt. Stöbern - staunen - entde-
cken und LESEN – im digitalen Zeitalter fast 
schon wieder hipp. 
Testen Sie es aus .... 
Die Hütte steht Ihnen während der Öff nungs-
zeiten des Recycling-Hofes zur Verfügung. Bitte 
beachten Sie die Abstands- und Hygieneregeln. 

KIRCHENNACHRICHTEN

KATH. PFARRGEMEINDEN 
ST. NIKOLAUS UND ST. JOSEF

Gottesdienste 

Samstag, 12. Februar  
18.00 Uhr Eucharistiefeier in St. Martin, 
 KN-Wollmatingen 
  
Sonntag, 13. Februar – 
6. Sonntag im Jahreskreis 
 9.00 Uhr Eucharistiefeier in St. Gallus, 
 KN-Fürstenberg 
11.00 Uhr Eucharistiefeier in St. Nikolaus, 
 Allensbach 
 Seelenamt für Kurt Armbruster 
  
Mittwoch, 16. Februar  
15.00 Uhr  Erstbeichte der Erstkommunion-

kinder in St. Nikolaus, Allensbach 
17.00 Uhr  Erstbeichte der Erstkommunion-

kinder in St. Nikolaus, Allensbach 

Donnerstag, 17. Februar  
 9.30 Uhr  Eucharistiefeier der Kath. Frau-

engemeinschaft in St. Nikolaus,  
Allensbach   

Bei Veranstaltungen von Religions-, Glaubens- 
und Weltanschauungsgemeinschaften zur 
Religionsausübung im Sinne von § 12 Abs. 1 
CoronaVO müssen die Besucher während der 
Veranstaltung eine FFP2-Maske tragen!  
 
 
KLOSTERKIRCHE  
ST. KONRAD HEGNE

Kloster Hegne - 
Sonntagvorabend-Gottesdienste 

Leider können in der Klosterkirche weiterhin 
keine öff entlichen Gottesdienste stattfi nden. 
Deshalb freuen wir uns, dass wir nach wie vor 
in der Krypta der Klosterkirche einen Sonntag-

vorabendgottesdienst um 18:30 Uhr für die Öf-
fentlichkeit anbieten können.   
Samstag, 12. Februar 
18.30 Uhr Eucharistiefeier in der Krypta   
Die Krypta ist täglich von 07.30 - 17.30 Uhr für 
Beterinnen und Beter geöff net. Nur am Sams-
tag wird sie wegen hygienischer Maßnahmen 
im Blick auf den Abendgottesdienst um 17 Uhr 
geschlossen und dann 15 Minuten vor Gottes-
dienstbeginn wieder geöff net.  
 
 
GEMEINSAME MITTEILUNGEN

Öff nungszeiten im Pfarrbüro  

Das Pfarrbüro ist wieder wie gewohnt geöff -
net. Es gilt die FFP2-Maskenpfl icht.  
Die Öff nungszeiten sind: 
Montag: 9.00 – 11.00 Uhr 
Dienstag: 9.00 – 11.00 Uhr, 
 16.00-18.00 Uhr 
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Donnerstag: 9.00 – 11.00 Uhr 
Mittwoch und Freitag geschlossen   

Tel: 9312-0 
Fax: 9312-20 
E-Mail: Pfarramt.nikolaus@kath-wa.de 
Internet: www.kath-wa.de   

Pfarrer Marcus Maria Gut 
Tel. 0157/83034820 
E-Mail: Gut@kath-wa.de   

Diakon Martin Beck 
Tel: 9312-12 
0176/30041212 
E-Mail: Beck@kath-wa.de   

Sabine Späth  (Hausmeisterin Pfarrheim und 
Kirche St. Nikolaus) 
Montag - Freitag 8.00 Uhr - 11.00 Uhr 
Telefon: 9312-16 
E-Mail: Spaeth@kath-wa.de 
  

Nikolaudate Chor 

Der Nikolaudate Chor probt dienstags um 
19.45 Uhr im Pfarrheim St. Nikolaus.   
  

Gottesdienste ohne 3G-Regel und ohne 
Kontaktnachverfolgung 

Die ursprünglich ab dem 14. Februar angekün-
digte 3G-Regelung auch für Gottesdienste in 
den Alarmstufen wurde von der Landesregie-
rung Baden-Württemberg zurückgestellt und 
tritt bis auf weiteres nicht in Kraft. 
Ebenso entfällt die Verpfl ichtung zur Daten-
verarbeitung / Kontaktnachverfolgung ab dem 
9. Februar für Gottesdienste als auch für ande-
re Veranstaltungen. 
Hygienekonzepte und Abstandsregeln, 
Maskenpfl icht (FFP2 in den Alarmstufen) 
sind weiterhin einzuhalten.   

Kloster Hegne - Theodosius Akademie 
der Stiftung Kloster Hegne 

Infos zu den Kursen bei der Theodosius Akade-
mie der Stiftung Kloster Hegne 
unter 807-700 oder 
www.theodosius-akademie.de, 
E-Mail: info@theodosius-akademie.de  
 
 
ÖKUMENISCHE 
NACHRICHTEN

Vorankündigung – Weltgebetstag am 
04.03.2022 

Zukunftsplan: Hoff nung - England, Wales 
und Nordirland 
Unser Nachbarland, einmal über den Ärmelka-
nal - so nah oder vielleicht doch nicht? Frau-
en aus England, Wales und Nordirland laden 
ein, mit ihnen ihre Hoff nungen zu teilen und 
vertrauensvoll in die Zukunft zu blicken, auch 
wenn sie oft unsicher erscheint. 
Frauen auf den britischen Inseln - einerseits: 
Selbstverständliche Frauenordination in der 
anglikanische Kirche, andererseits: Opfer von 
Gewalt und Missbrauch, in der Familie, aber 
auch im öff entlichen Leben. 
Das Weltgebetstags-Team lädt ein zu einer Be-

gegnung mit diesem Land und mit den Frauen, 
die dort leben. In Verbundenheit mit ihnen und 
mit Frauen weltweit soll der Gebetstag gefei-
ert werden, als Zeichen der Verbundenheit im 
Glauben, aber auch als Zeichen der tätigen So-
lidarität. 
Die Kollekte kommt zahlreichen Frauenprojek-
ten zugute, z.B. einer Anlaufstelle für schwan-
gere Asylsuchende und Flüchtlinge im engli-
schen Leeds 
  
Die ökumenischen Gottesdienste fi nden statt 
am:   
Freitag, den 04. März 2022  
um 19.00 Uhr in der Kirche St. Nikolaus 
in Allensbach 
und um 19:00 Uhr im Gemeindehaus 
in Hegne  
 
 
EVANG. KIRCHEN- 
GEMEINDE ALLENSBACH

Gottesdienst: 

Freier Zugang unter freundlich-verlässlicher 
Einhaltung von Abstand (2m), Einbahnverkehr 
(von der Bergseite kommend), Maske, Hygiene, 
Raum-Entlüftung nach oben - Bitte deshalb 
warm anziehen. Rückfragen: 01633912491 – 
frank-uwe@kuendiger.net 

Samstag 12.02.   
10.00 Uhr Konfi rmanden-Samstag 
„Thema: Ein Blick hinter Fassaden - in 
Allensbach ist es nicht „chic“, arm dran zu sein. 
Den meisten geht es überdurchschnittlich gut 
- zumindest materiell gesehen. Prekäre und 
schwierige Lebenssituation verstecken sich un-
ter einer glänzenden Oberfl äche. 
DIAKONIE und CARITAS gehören zu den größ-
ten Arbeitgebern in Deutschland mit. Es sind 
die großen kirchlichen Hilfswerke. 
“DIAKONIE“ heißt „Helfen - praktisch“, wört-
lich schlicht „(Tisch)-Dienst“. Jesus: „Wer von 
Euch der Größte sein will, der sei aller Diener!“. 
Helfen? Nächstenliebe? Das geht damit los, 
überhaupt erstmal hinzusehen, wo Menschen 
leiden. Das Team Gemeinde-DIAKONIE Allens-
bach gibt Einblicke in unsere Aufgaben vor Ort. 
Leitung: Angelika Straub, Reinhard Kimmich, 
Gerhard Hügel-Bohlig   

Sonntag 13.02.  
10.00 Uhr Gottesdienst   
Prädikant Dr. Alexander Mittelstaedt 
Orgel: Valentina Biegler-Dreher 

Montag 14.02. 
14.00 Uhr Jungbläser 
Leitung: Werner Engelhard 

Dienstag 15.02 
20.00 Uhr Posaunenchor „Bodanrück“ 
Leitung: Werner Engelhard 

Mittwoch 16.02  
10.00 Uhr Ökumenischer Bibelkreis  in der 
Gnadenkirche 
18.30 Uhr  Abendandacht Kliniken Schmieder 
Donnerstag 17.02. 
20.00 Uhr Allensbacher Vokal Ensemble (AVE) 

Freitag 18.02. Pfadfi ndergruppen 
17.00 Uhr, Gnadenkirche Allensbach 

Gruppe A = Wölfl inge der 2. - 4. Klasse: alle zwei 
Wochen, in den ungeraden Kalenderwochen 
Gruppe B = Wölfl inge der 5. - 6. Klasse: alle 
zwei Wochen, in den geraden Kalenderwochen 
17:30 Uhr, Treff punkt Gnadenkirche Allensbach 
Jungpfadfi nder 7. - 9. Klasse 
  
Der Mittagstisch wird aufgrund der momen-
tanen Coronalage im Februar und bis auf 
weiteres ausgesetzt! 
  
Gottesdienst immer auch hier: 
• Gottesdienste im Net: 

www.ekiba.de/kirchebegleitet
• TV-Gottesdiensten, z.B. unter www.zdf.

fernsehgottesdienst.de zu den Sendungen von 
Bibel-TV und ERF (Evangeliums-Rundfunk) 
www.erf.de/erf-plus/audiothek

• zu  virtuellen und Video-Gottesdiensten des 
Kirchenbezirkes für Kinder und Erwachsene 
unter www.ekikon.de

• An jedem Sonntag gibt es um 10 Uhr einen  
digitalen Gottesdienst für Kinder von den 
Kindergottesdienstverbänden der EKD  auf 
dem eigenen youtube Kanal: https://www.
youtube.com/channel/UC87ipoc-d6-7kC17I-
I4XOzA Daneben fi nden sich unter www.
rpi-baden.de – Kinder und Familien, sowie 
unter www.ekiba.de/kindergottesdienst Impul-
se, Geschichten, liturgische Anregungen zum 
Kindergottesdienst feiern zuhause. 

  
Pfarramt 

Das Büro des Pfarramtes ist am Dienstag von 15.00 – 
17.00 Uhr und am Mittwoch und Donnerstag jeweils 
von 9.00 Uhr – 11.00 Uhr geöff net. 
Ab dem 31. Januar ist Herr Pfarrer Kündiger 
persönlich nicht zu erreichen, die Vertretung ist 
entsprechend geregelt. Bitte wenden Sie sich te-
lefonisch oder per Mail (pfarramt@ev-kirche-al-
lensbach.de) an das Pfarramt. 
Telefonisch können Sie das Pfarramt unter der 
Tel.-Nr. 6310 erreichen. 
  

Diakonie 
Information – Beratung – Hilfe 
EVANGELISCHE GEMEINDEDIAKONIE (sozialer 
Dienst) der Evangelischen Kirchengemeinde Al-
lensbach, Kontakt: 
Angelika Straub (Vors.), Tel.: 935 485, 
Kontakt Ev. Pfarramt, 
Frank-Uwe Kündiger: 6310, 
Mail: frank-uwe@kuendiger.net. 
Was wir tun: Überkonfessionelle Beratung und 
Begleitung in schwierigen Lebenssituationen, 
Vermittlung mit Ämtern, in Einzelfällen Überbrü-
ckungshilfen, Weitervermittlung von fachlicher 
Hilfe und zu Fachdiensten der DIAKONIE und so-
zialer Dienste. 

„JUGEND HILFT“  (Nachbarschaftshilfe / kleine 
Hilfen im Alltag durch Jugendliche in fachlicher 
Begleitung) Gerhard Hügel-Bohlig, Tel.: 3374, 
Mail: gehuebo@web.de 
E-Mail: pfarramt@ev-kirche-allensbach.de 
Homepage: www.ev-kirche-allensbach.de 
E-Mail-Adresse der christlichen Pfadfi nder: 
gilde-allensbach@vcp-konstanz.de 
  

Leitwort für die kommende Woche   

Wir liegen vor dir mit unserem Gebet und 
vertrauen nicht auf unsre Gerechtigkeit, son-
dern auf deine große Barmherzigkeit. 
(Dan 9,18) 
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Informationen zur Kinderferien-
betreuung 2022 in Allensbach 
Auch im Jahr 2022 gibt es wieder eine verläss-
liche Ferienbetreuung für Kinder in Allensbach
- unabhängig von der Anzahl der angemelde-
ten Kinder. Nachfolgend erhalten Sie dazu um-
fassende Informationen. 
  
Wer kann dabei sein?  
• Grundschulkinder (1. bis 4. Klasse)
• Schulanfänger (d. h. Kinder, die zum Schul-

jahr 2022 erstmals eingeschult werden) 
können für die Termine ab den Pfi ngstferien 
angemeldet werden.   

  
Welche Zeiten werden angeboten?   
Die Betreuung fi ndet jeweils von 7:30 bis 16:00 
Uhr an folgenden Tagen statt:  

• Osterferien vom 19.04.-22.04.2022,
• Pfi ngstferien vom 07.06.- 10.06.2022 und 

13.06.- 17.06.2022 (am 16.06. 
KEINE Betreuung)

• Sommerferien von 28.07.- 12.08.2022 und 
29.08.- 09.09.2022

• Herbstferien von 31.10.- 04.11.2022
 
Die Betreuer/innen werden für die Kinder wie-
der ein abwechslungsreiches Ferienprogramm 
zusammenstellen. Damit Ausfl üge und Projekte 
durchgeführt werden können, wird eine feste 
„Kernzeit“ von 8.30 Uhr bis 13.00 Uhr festge-
legt. In diesem Zeitfenster sollten möglichst 
alle angemeldeten Kinder am Programm teil-
nehmen. 
  
Anmeldung: 
Ab sofort in der Schulkinderbetreuung bei 
Frau Joos oder Frau Chirico oder über Email 
an schulkinderbetreuung@allensbach.de. Die 
Anmeldeformulare stehen auch unter www.
gemeinde-allensbach.de für Sie zum Download 
bereit. 
  
Anmeldeschluss:  
Jeweils 3 Wochen vor Beginn der Ferien. 
  

Kosten: 
Die Betreuungskosten pro angemeldetem Tag 
(07:30 – 16:00 Uhr) betragen 13,50 € je Kind. 
Etwaige weitere Aufwendungen für besondere 
Veranstaltungen (Eintritte oder Fahrtkosten, 
Essensgeld etc.) werden bei der Endabrechnung 
berücksichtigt. 
  
Verbindlichkeit der Anmeldung 
Sobald schriftliche Zusage erteilt sind, ist die 
Anmeldung rechtsverbindlich. Nach Erhalt der 
Zusage ist eine kostenfreie Abmeldung leider 
nicht mehr möglich. Wir bitten um Verständ-
nis, dass für eine Stornierung unter 2 Wochen 
vor Beginn der jeweiligen Ferienwoche 30,00 € 
Stornogebühren berechnet werden. 
  
Essen: 
Wie bei dem Mittagstisch in der Schule besteht 
wieder die Möglichkeit, dass die Kinder ein 
Mittagessen einnehmen können. Die Essensan-
meldung kann noch 1 Woche vor Beginn der 
jeweiligen Ferienbetreuung gebucht werden. 
 

KINDERGÄRTEN & SCHULEN

TERMINE & VERANSTALTUNGEN DER VEREINE

MEIN PLATZ IM ALTER e.V. 
FÖRDERVEREIN 

Unterstützung für das Altenpfl egeheim in 
Hegne 
Der Verein unterstützt das Altenpfl egeheim 
Maria Hilf des Klosters Hegne. Das gemeinsame 
Ziel ist es, den Bewohnern möglichst weiterhin 
regelmäßige Kontakte zu ermöglichen, damit 
sie in der Fortdauer der Pandemie nicht verein-
samen. Problem macht dabei der zusätzliche 
Personalbedarf an der Pforte. 
Deshalb sucht der Verein ehrenamtliche Un-
terstützer:innen, um den Besuch der betreuten 
Personen aufrechterhalten zu können. Hierbei 
geht es in erster Linie um die Zutrittskontrolle 
und Dokumentenprüfung an der Pforte. 
Interessierte, die helfen wollen, können sich 
direkt an den Leiter des Altenpfl egeheims, Herr 
Loewenberg, wenden. Er ist erreichbar unter 
07533/807-400 oder per E-Mail an loewen-
berg@kloster-hegne.de . 
Dabei kann man die folgenden Fragen klären: 
Welche Voraussetzungen muss man mitbrin-
gen? Um welche konkreten Aufgaben geht es? 
Welche zeitlichen Vereinbarungen können ge-
troff en werden?diese wichtige Aufgabe fi nden. 
 
 
NARRENVEREIN  
ALLENSBACH

Strassenfasnet in Allensbach 
Die Alet-Narren sind mit Bürgermeister Fried-
rich und der Verwaltung zusammen gesessen 
und haben ausgelotet wie man die Empfehlun-
gen der Landesregierung und der süddeutschen 
Narrenverbänden auf die Allensbacher Dorff as-
net übertragen kann. 

Schmotzige Dunschtig 
Die Bevölkerung wird ab 6 Uhr geweckt. Da-
nach werden die Kinder aus den Händen der 
Erzieherinnen und Erzieher befreit. 
Anschließend wird dem Bürgermeister und den 
Rathausmitarbeitern klar gemacht, dass sie 
nach Hause gehen können. 
Dies alles fi ndet im Freien statt. 
Der traditionelle Donnerstag-Markt wird zum 
närrischen Wochenmarkt. Die Ortsdurchgangs-
straße wird gesperrt, damit die Kinder, Rat-
hausmitarbeiter und Narren auf der Straße in 
einem abgesperrten Teil bewirtet werden kön-
nen. Der traditionelle Narrenbaumumzug fi n-
det nicht statt. Der Narrenbaum wird aber ins 
Narrenloch gestellt. 
  
Narren-Bändel im Testzentrum 
Am Mittwoch vor dem Schmotzige Dunschtig 
werden alle Allensbacher Narren gebeten, im 
Testzentrum (ehemalige St.Nikolaus-Apotheke) 
ihren Impf-oder Genesungsstatus nachzuwei-
sen oder einen Schnelltest zu machen. Danach 
gibt es von den Alet-Narren einen Narren-Bän-
del der am Handgelenk zu tragen ist. 
  
Kinder-Spiel-Stafetten 
Der Fasnet-Samschtig wird den Kindern gewid-
met.  
Es gibt kein Kinderumzug und kein Kinderfest 
im herkömmlichen Sinn. 
Dafür fünf oder sechs Stationen vom Rathaus-
platz bis zur Alet-Brücke. Anmeldung an der 
Rathaustüre nur im Fasnethäs. Dort werden 
Laufzettel ausgegeben. Wer alle Stände be-
sucht hat, bekommt am Schluß am Rathaus 
eine Wurst im Wecken. 
  
Fasnet-Suntig 
Wie im letzten Jahr fi ndet auf dem Rathaus-
platz eine Narrenmesse statt. Diese wird von 

der Kath.Pfarrgemeinde und den Narren ge-
staltet. 
Im Anschluß an die Narrenmesse laden die Nar-
ren wieder zu einem „Fasnet-Familien-Quiz“ 
ein. Start ist am Narrenbaum. 
  
Fasnet-Mäntig 
Der traditionelle Fasnet-Mäntig-Umzug wird 
es wieder nicht geben können. 
Dafür planen die Narren wie im letzten Jahr 
eine „närrische Traktor-Oltimer und Zweitak-
ter-Parade“ unter dem Motto: „Des hätt grad 
no g‘fehlt“ 
  
Aschermittwoch 
Der Trauerumzug entfällt. Eine „Fasnet-Puppe“ 
soll aber verbrannt werden. 
  
Häuser, Straßen, Gärten närrisch schmücken 
Die närrische Bevölkerung wird gebeten, ihre 
Häuser, Straßen und Gärten zu schmücken und 
das Fasnethäs abzustauben. 
  
Narrenblatt 
Vor dem Schmotzige Dunschtig wird wie letz-
tes Jahr in allen Haushaltungen das diesjährige 
Narrenblättle verteilt. 
  
Zurück zu den närrischen Wurzeln 
Mit der Schnurr-Nacht haben die Narren vor 
zwei Jahren einen alten Fasnetbrauch aufl eben 
lassen. Die älteren Allensbacher können sich 
noch daran erinnern. 
Früher gingen die Narren zum „Schnorren“ von 
Haus zu Haus und sagten folgenden Spruch 
auf: 
Giizzig, giizzig, isch de sell, 
un wenn er it so giizzig wär, 
denn gäb er au was her. 
Diesen Brauch wollen die Narren in diesem 
Jahr neu aufl eben lassen. 
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Leider kann aktuell nicht von Haus zu Haus ge-
gangen werden. Die Narren nehmen alles was 
der Keller und die Vorratskammer übrig hat. 
Säfte, Wein, Most, Bier, Sekt, Schnaps, Likör, 
Kaff ee, Tee, Brot, Speck, Wurst, Brotaufstriche, 
Suppe. 
Die Gaben werden auch abgeholt und damit 
die Kinder, ausgehungerten Rathausmitarbei-
ter und Narren am Schmotzige verpfl egt. Die 
Narren nehmen alle Naturalien aber auch Taler. 
  
Kontakt 
Wer mehr wissen will, soll sich per Mail an 
alet09@t-online.de wenden  
 
 
NARRENZUNFT 
“DUCHERLE” KALTBRUNN

Fasnet 2022 
Nun sind es nur noch wenige Tage bis zum Be-
ginn der leider noch immer nicht im normalen 
Rahmen stattfi nden 5. Jahreszeit. Die Ducherle 
freuen sich aber trotzdem Sie bei ihrem kleinen 
Restprogramm willkommen heißen zu können. 
Veranstaltungen fi nden in diesem Jahr aus-
schließlich im Freien statt. Auch für diese Ver-
anstaltungen werden sie sich an ein Hygiene-
konzept halten und z. Bsp. Zugangskontrollen 
durchführen. Da die dazugehörigen Rahmen-
bedingungen noch unsicher sind werden in den 
folgenden Ausgaben weitere Informationen 
geliefert. 
  
Nachstehend nun die nächsten Termine: 
  
12.02.2022 Aufhängen der Narrenbändel 
Der Fanfarenzug wird unserem Dorf wieder ein 
leicht reduziertes närrisches Antlitz verleihen 
und die Fasnetbändel aufhängen. Der Verein 
bittet Sie diese in gewohnter Weise wieder ab 
ca. 9:00 Uhr bereit zu halten. 
  
Vorankündigung: 
  
Stark verkürztes und noch vorläufi ges Fas-
nachts-Programm 2022 im Überblick 
Sa. 12.02.22 
9:00 Uhr  Aufhängen der Narrenbändel 

durch den Fanfarenzug 
Do 24.02.22   
ab 6:00 Uhr  Schmotzige Dunnschtig. Der ge-

naue zeitliche Ablauf wird noch 
bekannt gegeben. 

Fr. 25.02.22   
14:30 Uhr  Kinderball hinter dem Feuer-

wehrhaus 
Di. 01.03.20   
18:30 Uhr  Narrenbaumfällen mit Verbren-

nung  

PARTNERSCHAFTSVEREIN 
ALLENSBACH GHANA e.V.

Partnerschaftsverein bedankt sich 
für Blut-Spende 
Der Partnerschaftsverein Allensbach-Gha-
na veranstaltete in Zusammenarbeit mit dem 
Blutspendedienst des DRK am Mittwoch den 
02.02.2022 in Allensbach einen erfolgreichen 
Blutspende-Termin. Es konnten 139 Blutspen-
den übergeben werden, darunter 10 Erstspen-
der. 

Der veranstaltende Verein Allensbach-Ghana 
e.V. bedankt sich bei allen Spendern und den 
Zahlreichen Helfer*innen, insbesondre bei Vro-
ni Walz für die Organisation, die Mithilfe bei 
der Aktion und die zahlreichen Kuchenspenden. 
Mit der Aktion wird die Arbeit des Vereines im 
Norden Ghana´s unterstützt. Die aktuellen Pro-
jekte sind Unterstützung von bedürftigen Blin-
den und Bruch-geschädigten, sowie Beschaf-
fung eines Pfl uges und ev. Frontladers an den 
vorhandenen Traktor, sowie Ausbildung eines 
oder mehreren Traktor-Fahrern. 

Spenden gerne an: IBAN
DE72690514100007085095  
 
 
AUS DEM SPORTLEBEN

SPORTVEREIN  
ALLENSBACH 1907

Handball 

Spielergebnisse vom vergangenen 
Wochenende: 
SV Allensbach DI(w) - 
SV Allensbach DII(w):  41:19
SG Allensbach/Dettingen DI(m) - 
TV Pfullendorf:  33:20
HC Erlangen - SV Allensbach I:  33:29
SV Allensbach II - HSG Freiburg II:  32:31
TV Überlingen - SV Allensbach CI(w):  31:27
SV Allensbach BI(w) - 
SV Stuttgarter Kickers:  15:34 

Spiele am kommenden Wochenende: 
Samstag, den 12. Februar 2022
11:00 TuS Metzingen - SV Allensbach AI(w)
13:45 SV Allensbach EI(w) - 
SV Allensbach EII(w) R
15:30 SV Allensbach II - TV TodtnauR
16:00 TV Ehingen - TSV Dettingen Frauen II
19:30 SV Allensbach I - HSG Würm-MitteR
20:00 TuS Gutach/Wolf. - 
SG Allensbach-Dettingen

Sonntag, den 13. Februar 2022
12:30 SV Allensbach BI(w) - SG WeinstadtR
14:30 SV Allensbach CI(w) - HSG FreiburgR
16:15 SG Allensbach/Dettingen DI(m) - 
HSC RadolfzellR
17:45 SV Allensbach CII(w) -
 SG Bodman-Eigeltingen R

Heimspiele: R = Riesenberghalle, Kaltbrunn, 
D = Mehrzweckhalle, Dettingen 
  
Frauen2: wichtiger Heimsieg 
Erneut bescherte das Team vom Bodensee dem 
heimischen Publikum ein nervenaufreibendes 
Spiel. Da man das Hinspiel gegen Freiburg 
gewonnen hatte, war klar: Die nächsten zwei 
Punkte müssen her! Es war ein Spiel auf Au-
genhöhe, keinem Team gelang es, sich deutlich 
absetzen. Auf Seiten des SVA haperte es vor al-
lem in der Abwehr, trotzdem lieferten sich die 
beide Teams ein enges Spiel. Mit etwas Pech 
ging es 14:16 in die Halbzeit. Die zweite Hälfte 
begann nicht wie erhoff t, Freiburg baute eine 
4-Tore-Führung (16:20) aus. Doch der SVA gab 
sich nicht auf, holte den Vorsprung auf, glich 
in der 38 Min. aus und hatte in der 55. Min. 
(30:26) den Sieg so gut wie in der Tasche. Am 
Ende wurde es noch knapp (32:31), aber die 
zwei Punkte blieben am See. 
  
Bw chancenlos  
Mit den Stuttgarter Kickers reiste am Sonntag 
eine starke Mannschaft an den Bodensee. Der 
SVA ging als das unterlegene der beiden Teams 
ins Rennen, bereits in den ersten Minuten war 
ein leistungstechnischer Unterschied zu erken-
nen. Mit einem Ergebnis von 6:14 ging es in 
die Pause. Die zweite Halbzeit begann ähnlich 
wie die erste. Die Mädels liefen weiterhin dem 
deutlichen Rückstand hinterher und durchweg 
hatten die Gäste die Überhand. Diese konn-
ten ihren Vorsprung zum Ende hin auf 15:34 
ausbauen und der SVA musste sich leider sehr 
deutlich mit 19 Toren geschlagen geben. 
  
Dw2 triff t auf Dw1 
Am 05.02 trafen sich die Mannschaften D1 und 
D2 des SVA zum ersten Spiel der Rückrunde 
der Bezirksklasse Hegau-Bodensee. Die D1 mit 
ihren starken Spielerinnen ging schnell in Füh-
rung, aber die D2 kämpfte mutig und gab sich 
trotz der schnellen Führung nicht geschlagen. 
Krankheitsbedingt gab es nur sehr wenig Aus-
wechselspielerinnen. Mit viel Spaß und Aus-
dauer verausgabten sich beide Teams und man 
ging mit einem 41:19 auseinander. 
  
Weitere Handball-Informationen und Berichte 
fi nden Sie unter: www.Handball-SVA.de 

Ende des 
redaktionellen 

Teils



Ehrenamtliche Mitarbeitende gesucht!
Wir bieten: 
- eine umfassende Ausbildung in Kommunikation u. Beratung
-  ein offenes Team aus ehrenamtlichen und hauptamtlichen  

Mitarbeiter*innen
- schöne Dienstzimmer
- fortwährende Fortbildungsmöglichkeiten
- festliche Events zum geselligen Austausch im Jahresverlauf

Wir suchen:
- Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren möchten
-  Menschen, die ihre Aufgabe darin sehen, zuzuhören und 

 zu begleiten
-  Menschen, die die Möglichkeit haben, Tag- und Nacht-

dienste zu übernehmen
-  Menschen, die über eine stabile, seelische und körperliche  

Verfassung verfügen
- Menschen, die mobil und flexibel sind

Für weitere Auskünfte:
Telefonseelsorge Schwarzwald-Bodensee e.V.
Bernadette Augustyniak u. Tobias Walkling
Telefon 07531 27778
Email info@telefonseelsorge-konstanz.de

0 77 71 93 17-11

0 77 71 93 17-40

anzeigen@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de

Sichern Sie 

sich jetzt Ihren 

Rabatt!

%

UNSERE BELIEBTESTE AKTION IST WIEDER DA.
4 + 2 = 6 Anzeigen oder 3 + 1 = 4 Anzeigen
Unsere Aktion* ist vom 14.02.22 (KW 7) bis 28.04.22 (KW17) gültig.
Unsere Aktionsbedingungen entnehmen Sie unter www.primo-stockach.de/aktionen

Seegarten Allensbach
-einfach gut mit Aussicht-

Liebe Freunde und Gäste des Seegarten-Restaurants,
mit großer Freude und einem gutgelaunten Team  

starten wir mit Ihnen 

am Aschermittwoch, 2. März 2022
in die neue Saison und wollen gerne auf ein Jahr  

voll glücklicher Momente und fröhlicher Begegnungen 
anstoßen.

Alte Bekannte, neue Gesichter, Bewährtes und Neues:  
wir freuen uns schon sehr,  

Ihnen wieder genussvolle Momente bereiten zu können.

Rainer Brand und alle Gastgeber
Seegarten Restaurant

Strandweg 2, 78476 Allensbach
Tel.: 07533 93 30 011  •  www.seegarten-restaurant.de

Reservierungen: mail@seegarten-restaurant.de

NICHT VERPASSEN! Unser Anzeigenannahmeschluss für diese Ausgabe: 

mittwochs um 12:00 Uhr an anzeigen@primo-stockach.de



Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
 07771 9317-11     anzeigen@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de

BITTE BEACHTEN!
Ihre Anzeige soll in
KW 8 erscheinen?

Dann buchen Sie einen 
Tag früher!
Aufgrund des 

„Schmotzigen Dunschtig“
am Donnerstag, 

24. Februar 2022 
werden alle Blättle einen 
Tag früher ausgeliefert.

Bei Kombinationen, Landkreisen und 
Wirtschaftsräumen muss Ihre Anzeige 

für KW 8 spätestens am 
Do, 17.2.22, 9 Uhr im Verlag eingehen.

Liebe Leserinnen  
und Leser,
aufgrund der aktuellen Coronalage 
kann es möglicherweise zu Ausfällen 
unserer Austräger*innen und in den 
nächsten Wochen zu Verspätungen bei 
der Verteilung Ihres Mitteilungsblattes 
kommen. 

Wir bitten um Verständnis hierfür.

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
 07771 9317-48     vertrieb@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de

Nachhilfe
Kl. 4 bis zum Abi

Ma, De, Eng. sehr preiswert.
(gewerblich) 015792463601

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
03944 - 36160 • www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm e.K.



Mehr als
weiße Wände...

INNEN UND AUSSEN

78479 Reichenau-Waldsiedlung
Buchbrünnleweg 30 

Telefon 07531 / 78474 • Mobil 0171 / 351 76 86

maler scharf

Seit 1960

Mietgärtner!
Wir erledigen für Sie sämtliche gärtnerischen Arbeiten.

Gartenpflege - Neu- u. Umgestaltungen

Büro Info: Tel. 0 77 71 -87 67 87 • Mobil 01 63 -3 43 47 89
E-Mail: info@mink-gaerten.de • RADOLFZELL - Ziegelei

seit 1995

Liebe Gäste und Freunde des Ziegelhofstübles,
wir haben von Mittwoch, den 23.02 bis einschließlich

Dienstag, den 08.03.22 Betriebsruhe.
Ab Mittwoch, den 09.03.22 sind wir wieder zu unseren  
gewohnten Öffnungszeiten(Küchenzeiten) für Euch da:

Mittwoch bis Freitag ab 16 Uhr - 21 Uhr
Samstag 12 Uhr - 21 Uhr 

Sonn- und Feiertags 11 - 20 Uhr
Ganzjährig Montag & Dienstag RUHETAG
Desweiteren bieten wir weiterhin unseren

Abholservice außer Haus an
Bestellungen & Reservierungen telefonisch unter 07533-7979 

oder über die Homepage www.ziegelhofstueble.de 

Vielen Dank für Eure Unterstützung
Euer Ziegelhofstüble Team

Wir suchen für die Saison 2022 ab sofort
Aushilfen für Küche und Service
vorzugsweise am Wochenende

und feiertags auf Mini-Job-Basis.

Bitte melden per: Whats App 
Nicole Märkl 0151-42315404

oder über info@ziegelhofstueble.de

Reingungskraft m/w
auf Minijob-Basis

für Sonntag von 7 - 9.30 Uhr 
ab März 2022 gesucht.

Überdurchschnittliche Bezahlung
Bei Interesse per Mail unter 
n.maerkl@gmx.de melden!

Wir suchen Sie als Verstärkung für unsere Kinder-Tageseinrichtungen in Radolfzell: 

Für unsere eingruppige Kinderkrippe Il Nido suchen wir ab sofort eine 

Krankheitsvertretung (m/w/d) 
mit einem Beschäftigungsumfang von 40 - 80 %. 
Die Stelle ist zunächst befristet bis 30.04.2022 mit der Option auf eine  
dauerhafte Anstellung auf 450 €-Basis. 

Für unser Montessori-Kinderhaus suchen wir ab September 2022 eine 

zuverlässige und flexible FSJ-Kraft (m/w/d) 
mit Führerschein und einem großen Herz für Kinder zwischen 0-6 Jahren. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Montessori-Verein Radolfzell e.V. 
Katharina Schreiber | Kolpingstr. 4 | 78315 Radolfzell 
Tel.: 07732 / 302 94 06 | E-Mail: post@montessori-radolfzell.de

W W W . P R I M O - S T O C K A C H . D E



Erich LAUTERBACH

Es ist schwer, einen geliebten Menschen zu 
verlieren, aber es ist tröstend zu erfahren, 
wie viel Liebe, Freundschaft und Achtung 
ihm erwiesen wurde.

Vielen Dank allen, die sich mit uns verbunden 
fühlen und ihre Anteilnahme in so vielfältiger 
Weise zum Ausdruck gebracht haben.

Familie Lauterbach

3-Zi.-Whg., Allensbach am Strandweg,
90 qm, KM 920,- € + NK + KT, an NR m, KM 920,- € + NK + KT, an NR m, KM 920,- € + NK + KT

ab 01.05.22 zu vermieten.
Zuschriften erbeten an den Primo-Verlag

Meßkircher Straße 45, 78333 Stockach, Chiffre-Nr.: 5101

Allensbacher Familie sucht 

Putzhilfe
für 3 Std./Woche  •  07533 / 49 19 215

Stundenweise Haushaltshilfe
24h Betreuung und Pflege zu Hause

NEU
Ansprechpartner vor Ort jetzt auch in Ihrer Nähe!

BODENSEE • LINZGAU • HEGAU Markus Ziegler
Obere Bahnhofstr.r.r 8 • 88662 Überlingen • 07551 945 25 60
kontakt@pflegehilfeplus.eu www.pflegehilfeplus.eu

MfA für Allgemeinarztpraxis gesucht
Für meine Allgemeinärztliche Praxis in Radolfzell 
suche ich zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/
einen MfA mit Freude an Gestaltung und selbst-
ständiger Tätigkeit sowie der Option auf leitende 
Tätigkeit. Gute EDV-Kenntnisse, Teamfähigkeit 
und Flexibilität sind wünschenswert. 
Bewerbungen an:
Praxis für
Allgemeinmedizin / Geriatrie /Akupunktur
Mitra Norozi Rezaieh
Teggingerstraße 13-15  |  78315 Radolfzell
Tel.: 0176 51 23 40 78

IST IHRE HAUSNUMMER GUT ERKENNBAR?
Im Notfall kann diese entscheidend für rasche Hilfe durch 
den Arzt oder den Rettungsdienst sein!





Wir möchten wachsen.
 Gemeinsam mit Ihnen.

Produktionshelfer 
(m/w/d) für unsere Weiterverarbeitung gesucht

ab sofort • Voll- oder Teilzeit

IHRE AUFGABEN
•	 Verpacken	der	Mitteilungsblätter
•	 Bedienen	der	Weiterverarbeitungsanlagen
•	 Überwachen	der	Anlagen	und	Qualitätsprüfung
•	 Unterstützende	Tätigkeiten	bei	der	Amtsblattproduktion

IHR PROFIL
•	 Quereinstieg	möglich
•	 Branchenkenntnisse	von	Vorteil
•	 Gute	Zeitmanagementfähigkeit
•	 Flexibilität	und	Teamfähigkeit
•	 Allgemeines	technisches	Verständnis,		

gute	Auffassungsgabe	&	Interesse
•	 Spaß	an	der	Zusammenarbeit	im	Team
•	 Bereitschaft	zu	körperlich	anstrengenden	Tätigkeiten
•	 gute	Deutschkenntnisse	gefordert

WIR BIETEN IHNEN
•	 Mitarbeit	in	einem	modernen	Unternehmen
•	 Sorgfältige	Einarbeitung	durch	unser	Fachpersonal

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung  
an unsere Lohnbuchhaltung
per E-Mail an: stellenangebote@primo-stockach.de	

per Post an: 
Primo-Verlag	Anton	Stähle	GmbH	&	Co.	KG
z.	H.	Jessica	König
Messkircher	Str.	45
78333	Stockach

www.primo-stockach.de
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